
NETZWERK TEILZEITAUSBILDUNG AUF EINEN BLICK

Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt LK Konstanz
Rita Greis, Telefon 07531/585-410
Konstanz-Ravensburg.BCA@arbeitsagentur.de

Jobcenter Landkreis Konstanz
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Dr. Astrid Koberstein-Pes, Telefon 07731/7974-808
Jobcenter-Landkreis-Konstanz.BCA@jobcenter-ge.de

Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee
Beraterin |Fachbereich Ausbildung
Anja Schröder, Telefon 07531/2860-116 
anja.schroeder@konstanz.ihk.de  

Handwerkskammer Konstanz
Nachwuchswerbung
Marina Bergmann, Telefon 07531-205250
marina.bergmann@hwk-konstanz.de

Stadt Konstanz | Chancengleichheitsstelle
Leiterin der Chancengleichheitsstelle
Julika Funk, Telefon 07531/900-2285
julika.funk@konstanz.de 

Landratsamt Konstanz
Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 
Tourismus und grenzüberschreitende Angelegenheiten
Dörte Gensow, Telefon 07531/800-1142
doerte.gensow@LRAKN.de

Landratsamt Konstanz
Gleichstellungsbeauftragte
Petra Martin-Schweizer, Telefon 07531/800-1363
petra.martin-schweizer@LRAKN.de

Netzwerk-teilzeitausbildung@LRAKN.de
www.lrakn.de/teilzeitausbildung

HILFREICHE INFORMATIONEN UND LINKS

ALLGEMEIN
www.bmbf.de; www.familien-wegweiser.de
www.arbeitsagentur.de/bildung 
www.arbeitsagentur.de/berufenet

HANDWERK
www.handwerks-power.de
www.lehrstellen-radar.de
www.hwk-konstanz.de/lehrstellen

IHK 
www.konstanz.ihk.de/berufliche_bildung 

BROSCHÜREN 
www.wm.baden-wuerttemberg.de
www.gut-ausgebildet.de

KANN ICH FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 
WÄHREND DER AUSBILDUNG IN TEILZEIT 
BEANTRAGEN?
Der Ausbildungsbetrieb zahlt eine reduzierte Ausbildungsver-
gütung gemäß der wöchentlichen Ausbildungszeit im Betrieb.
Bei einer Erstausbildung kann bei der Agentur für Arbeit zu-
sätzlich Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) beantragt werden.
www.babrechner.arbeitsagentur.de
Ergänzend kann ein Antrag auf Arbeitslosengeld II beim zu-
ständigen Jobcenter gestellt werden. 
Wie finde ich einen Ausbildungsplatz?
Ihre Ausbildungsberatungen der Kammern, des Jobcenters
und der Agentur für Arbeit helfen Ihnen weiter. Fragen Sie
auch selbst bei einem Wunschunternehmen an.

TEILZEITAUSBILDUNG
Informationen für INTERESSIERTE



WIE VIELE STUNDEN PRO WOCHE ARBEITEN
AUSZUBILDENDE IN TEILZEIT?

Die Arbeitszeit einschließlich des Berufsschulunterrichts 
beträgt im Regelfall 25 bis 30 Stunden pro Woche. Die 
Verteilung kann flexibel gestaltet werden und richtet sich nach
den betrieblichen Voraussetzungen und Ihren Betreuungszei-
ten. Die Vereinbarung wird zwischen dem Betrieb und den
Auszubildenden getroffen.

KANN AUCH DIE BERUFSSCHULE IN TEILZEIT 
BESUCHT WERDEN?

Der Berufsschulunterricht wird in Vollzeit besucht. Der Unter-
richt findet bei den meisten Berufen an ein oder zwei Tagen
pro Woche statt, bei einigen Berufen auch als Blockunterricht.
In den Schulferien findet in der Regel auch kein Unterricht der
Berufsschule statt.
Unter bestimmten Voraussetzungen können Auszubildende
von einzelnen Unterrichtsfächern befreit werden. Dies ist vor
Schuljahresbeginn mit der zuständigen Berufsschule abzuklä-
ren und dem Betrieb mitzuteilen.

SIE MÖCHTEN EINEN BERUF ERLERNEN 
UND IHRE AUSBILDUNG MIT 
FAMILIENAUFGABEN VEREINBAREN?
Grundsätzlich können Sie eine betriebliche Ausbildung auch in
Teilzeit machen. 
Lassen Sie sich persönlich beraten. Ihre Ansprechpersonen 
finden Sie auf der Rückseite dieses Flyers, der Ihnen die 
ersten wichtigen Informationen gibt.

FÜR WEN IST EINE AUSBILDUNG 
IN TEILZEIT MÖGLICH?
•     Mütter und Väter mit Betreuungspflichten für Kinder 

•     Pflegende Angehörige, die Beruf und Pflege vereinbaren
     müssen

•     Menschen mit eingeschränkter Belastbarkeit aus 
     gesundheitlichen Gründen

Eine Vollzeitausbildung, die wegen Mutterschutz, Erziehungs-
zeit oder Pflegetätigkeit unterbrochen wurde, kann mit 
Einverständnis des Arbeitgebers in Teilzeit weitergeführt und
abgeschlossen werden.

IN WELCHEN BERUFEN IST EINE AUSBILDUNG 
IN TEILZEIT MÖGLICH?
Die Teilzeitausbildung ist grundsätzlich bei allen anerkannten
dualen Ausbildungsberufen möglich, die nach dem Berufsbil-
dungsgesetz geregelt sind. Ihr Ausbildungsbetrieb muss der
Teilzeitausbildung zustimmen und gemeinsam mit Ihnen einen
schriftlichen Antrag stellen. 
Für Berufe, die schulisch ausgebildet werden, gelten spezifische
Regelungen. Die meisten schulischen Ausbildungen werden
derzeit in Vollzeit angeboten; erkundigen Sie sich bei den 
ausbildenden Schulen nach Möglichkeiten für eine bessere 
Vereinbarkeit von Ausbildung und Familienaufgaben. 

WIE LANGE DAUERT EINE AUSBILDUNG 
IN TEILZEIT?

Die Ausbildungsdauer eines anerkannten Ausbildungsberufs ist
in der jeweiligen Ausbildungsordnung festgelegt und richtet
sich nach dem Beruf und beträgt auch bei Teilzeitausbildung
zwei oder drei Jahre. Die Ausbildungsdauer wird durch die 
Teilzeitform der Ausbildung nicht verlängert. Wenn das Ausbil-
dungsziel in der verkürzten Zeit nicht erreicht werden kann, ist
eine Verlängerung der Ausbildung möglich.
Die Vereinbarung der Teilzeitausbildung wird im Ausbildungs-
vertrag schriftlich festgehalten.


